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Als Waffenlager gelten:
o) bei Geschützen, Minenwerferft , Flammenwerfern , Ma-? ;t>c^r,ivt-,«Fi-rrst nfipr Maktbiuenvistolen insgesamt i

Gesetz
über die Entwaffnung der Bevölkerung.

Vom 7. August 1920-
Ter Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das

mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wirs :
8 1.

Alle Militärwaffen sind bis zu einem von dem Reich ö-
kommisfar für die Entwaffnung (8 7) festzu setzenden Zeit-
Punkt an die voni ihm zu bestimmenden Stellen abzuliefern.
Der Reichskommissar kann bestimmen, daß zunächst nur eine
Anmeldung der Militärwaffen zu erfolgen hat.

Bon der Ablieferung der Waffen ist nur die Reichs¬
wehr und die zur Ausübung ihres Berufes mit Waffen
versehene Beamtenschaft befreit.

Wer nach Ablauf der Ablieferungsfrist in den Besitz von
Militärwaffen gelangt , hat dies innerhalb drei Tagen der
für die Ablieferung zuständigen Stelle unter Angabe der Art
und Zahl anzumelden.

Tie für Militärwaffen gegebenen Vorschriften finden
auch auf wesentliche fertige oder vorgearbeitete Teile sowie
auf Munition von Militärwaffen Anwendung . Verändert.
Militärwafsen gelten als Militärwaffen dann , wenn wesent¬
liche Teile von Militärwafsen an ihnen vorhanden sind.
Nähere Bestimmungen hierüber trifft der Reichskommisf ir
für die Entwaffnung.

8 2.
Ter Reichskommissar bestimmt, welche Waffen als Mili-

tärwäfsen anzusehen sind.
8 &

Für die Ablieferung rechtmäßig erworbener Waffen
ist Entschädigung zu leisten.

8 4.
Allen Personen , welche die in ihrem Gewahrsam be¬

findlichen Militärwaffen innerhalb der vom Reichskom¬
missar festgesetzten Frist abliefern , oder welche die gemäß
8 ,1 AE - 2 erforderliche Anmeldung innerhalb dieser Frist
erstatten , wird Straffreiheit wegen unbefugter Aneignung
sowie wegen Zuwiderhandlungen gegen die über Anmeldung
oder Ablieferung von Waffen und Munition bisher er¬
lassenen Vorschriften gewährt . Soweit Straffreiheit ge¬
währt witzd, werden die verhängten Strafen nicht vollstreckt,
die anhängigen Verfahren eingestellt und neue nicht ein¬
geleitet. r ü.

Dre Herstellung von Militärwaffen , und der .Handel mit
ihnen ist verboten.

Ausnahmen auf Grund des Artikel 168 des Friedens-
vertmas werden auf Antrag durch den Reichskommissar ge¬
nehmigt.

8 6. ,
Wer von Waffen- oder Munitionslagern , für die eine

Ablieferungspflicht besteht, Kenntnis hat oder erhält , hat
unverzüglrch einer der vom Reichskommissar für die Ab¬
lieferung bestimmten Stellen Anzeige zu erstatten.

bi bei Gewehren oder Karabinern des Modells >888/98,
bei Hanogranatcn oder Gewehrgranaten insgesamt tO
Stück.

Als Munitionslager gelten:
a) bei Geschütz- und Minenwerfern,unition 20 Schuß,
b) bei Handwaffenmunition 500 Patronen.

8 7.
Ter Reichskommissar für die Entwaffnung der Zivil¬

bevölkerung witd vom Reichspräsidenten ernannt . Er un¬
tersteht der Reichsregierung und hat seinen Sitz in Berlin.

Ter Reichskommissar kann für einzelne Länder oder
sonstige Teile des Reichsgebiets im Benehmen mit den
Landesregrerungen besondere Landes- (Bezirks-) Kommis,ar«
und Stellvertreter für ötejc bestellen und ihnen bestimmte
Befugnisse zur Durchführung übertragen , ohne daß hierdurch
seine Verantwortung berührt wird.

8 3.
Dem Reichskommissar wird ein vom Reichstag g..vähl-

ter Beirat von 15 Personen beigegeben.
Die vorherige Zustimmung des Beitars ist zu grund¬

legenden Ausführungsbestimmungen einzuholen. Soweit
solche in dringenden .Fällen untunlich ist, hat der ReichS-
kommissar selbständig erlassene grundlegende Ausführungs¬
bestimmungen dem Beirat zur Genehmigung vorzulegen.

8 9.
Zum Zwecke der Durchführung der Entwaffnung kan»

der Reichskommissar im Rahmen der Gesetze alle ihm not¬
wendig erscheinenden Anordnungen treffen.

Er ist auch berechtigt, Durchsuchungen und Beschlag¬
nahmen außerhalb der durch die Strafprozeßordnung ge¬
zognen Grenzen anzuordnen , sowie eine Kontrolle des Ver¬
kehrs der Eisenbahn , der Schiffahrt , der Post, der Kraft¬
wagen und sonstrzen Fuhrwerke sowie des Luitverkehrs an¬
zuordnen und die zur Durchführung erforderlichen Maß¬
nahmen zu treffen.

§ 10.
Ter Reichskommissar kann zur Durchführung seiner

Aufgaben die Sicherheitspolizei anfordern und ihr An¬
weisungen erteilen.

Eine Anforderung der Sicherheitspolizei über den Be-
zirk eines Landes oder einer preußischen Provinz hinaus
darf nur im Benehmen, mit der Landesregierung erfolgen.

Wo die polizeilichen Maßnahmen zur Durchführung der
Waffenablieserung nicht ausreichen , hat die Reichswehr dem
Reichskommiffar aus Ersuchen bei Durchführung seiner Aus¬
gaben Hilfe zu leisten. Die Verwendung der Reichswehr
bedarf der Zustimmung der Reichsregierung . Die Besehls-
verhältnisfe der Reichswehr bleiben dadurch unberührt.

Sämtliche übrigen Behörden des Reichs, der Länder
und der öffentlichrechtlichen Selbstverwaltungskörper mit
Ausnahme der Gerichte haben innerhalb ihrer Zuständig'
feit den Anordnungen des Reichskommissars, welche sich
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Tie Gerichte haben innerhalb ihrer Zuständigkeit dem
Reichskommissar Rechtshilfe zu leisten. Tie Vorschristen des
13. Titels des Gcrichtsverfassungsgesetzes finden ent¬
sprechende Anwendung.

8 11.
Der Reichskommissar ist ferner befugt, Bestimmungen

über Quartierleistüngen imC Naturalleistungen für die
Sicherheitspolizei und andere von ihm herangezogene Hilfs¬
kräfte zu erlassen sowie Belohnungen für ,Mitteilungen,
welche der Erfassung von, Militärwaffen förderlich sind, und
Entschädigungen für abgelieferte Waffen zu bewilligen.

8 12.
Der Reichskommissar hat das Recht, innerhalb der im

8 1 festgesetzten Frist die Abgabe eidesstattlicher Versiche¬
rungen über Wafsenschiebunzcn oder über den Besitz und
Verbleib von Wafsenlagern allgemein oder im Einzelfalle
bei den von ihntz zu bezeichnenden Behörden zu verlangen.

8 13.
Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten und mit

Geldstrafe bis zu dreihunderttausend Mark wird bestraft,
1. wer nach Ablauf der gemäß § 1 dieses Gesetzes sestza-

setzenden Frist Militärwaffen unbefugt in Gewahrsam
hat oder der ihm gemäß 8 1 obliegenden Anrnl-lveMast
nicht nachgekommenist. ' .

Als Inhaber des Gewahrsams gilt auch der , rn oe,,eu
Wohnung, Gebäude, auf dessen Grund und Boden oder
Schiff sich Militärwaffen mir seinem Wissen befinden,

1. wer den vom Reichskommissar oder den Landes- (Be¬
zirks-) Kommissaren auf Grund dieses Gesetzes erlas;e-
nen Anordnungen znwiderhandelt,

3. wer seiner gemäß 8 6 bestehenden Anzeigepflicht nicht
nachkommt, .

4. wer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne Genchmr-
guno des Rerchskommissars Militärwaffen herswllt,
anbietet , feilhält , veräußert , erwirbt oder ihre Ver¬
äußerung und ihren Erwerb vermittelt,

5., wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder wer
durch Verbreitung oder öffentlichen Anschlag oder
öffentliche Schaustellung von Schriften oder anderen
Darstellungen zum Ungehorsam gegen dieses Ges'tz oder
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen
des Reichskommissars auffordert.
Sind mildernde Umstände vorhanden , so ist die Strafe

Gefängnis bis zu hinein Jahre oder Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark . «* ,

In schweren Fällen ist statt Gefängmsstrase auf Zucht¬
haus bis zu fünf Jahren zu erkennen. ,

Ist die Tat nachweislich begangen, dannt dre Wafien zu
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen verwendet
werden, so tritt statt!' Gefängnisstrafe Zuchthausstrafe bis zu
zehn Jahren , bei mildernden Umständen Gefängnisstrafe
nicht unter drei Monaten ein.

8 14.
Militärwaffen , welche nicht innerhalb der festgesetzten

Fristen angewendet oder abgeliefert werden, sind vom Reichs¬
kommissar'oder den von ihm bestimmten Stellen ohne Ent¬
schädigung als dem Reiche verfallen z» erklären.

8 13-
Sämtliche Kosten des EntwaffnungsverfahrenS sowie die

Aufwendungen für die auf Grund dieses Gesetzes zu zahlen¬
den Entschädigungen und Belohnungen wägt das Reich.

8 16.
Ter Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt , dem

Reichskommissar einen Kredit von vorläufig 200 Millionen
Mark zur Verfügung zststNlen.
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Berlin , den 7 . August 1920.
Der Reichspräsident : Ebert.

Der Reichsminister des Innern : Koch.

I (3690. Diez,  den 7. September 1020.
A« die OrtSpalizeibehörde « de» Kreises.

Es liegt Verantassung vor, auf die genaue Beachtung der
Bestimmungen in den 88 25 und 27 der Voli 'etvecordnung i.ont
14. September 1905, (R . G. S . B . S . 428) betr, den Verkehr
mit Sprengstoffen, hinzuweifen. Danach sind alle diejenigen,
welche sich mit dem An- Lid Verkauf beschäftigen, sowie dre-
jcniqen welche Sprengstosft verausgaben, vervsiichtet über den
An-' und Verkauf, bezw. die Nwausgaöung Buch zu «ihren, das
die vorg schriebe nen Angaben enthalten muß,, ersuche
die in Betracht kommenden Gewerbetreibenden und Indu¬
striellen Ihrer Bezirke entsprechend zu verständigen, und sin,
darüber Gewißheit zu verschaffen, daß den vorerwähnten Be¬
stimmungen Folge geleistet wird.

Der Landrat . I . V. : Scheuern.

Bekanntmachung.
Auf den von einer Anzahl beteiligter Gewerbetreibender

gestellten Antrag zur Errichtung einer Zwangsinnung :ür alle
im Unterlahnkreis das Z i m m e r e r y a d w e r k ielbstand-.g
betreibendvr Handwerker habe ich behufs Durchführung des
gesetzlichen Abstimmungsverfahrens (8 lOOa R.-Ä.-O.) gem.itz
Zister l00 der Ausführungsanweisung vom I. Mai 1904 den
.Herrn Landrat in Diez zu meinem Kommissar ernannt.

Wiesbaden,  den 28. August 1920.
Ter RegierungSprästdent.

I. 6667. Diez,  den 10 September 1920.
Bekanntmachung.

betreffend die Errichtung einer Zwangsinnung für selbständige
Zimmerer.

Hierdurch mache ich bekannt, daß die Asutzeruugen für oder
gegen die Errichtung einer Zwangsinnung für da- Zimmerer¬
gewerbe im Bezirke des Unterlahnkreises schriftlich oder münd.
lich bis zum l . Oktober 1920  bei mir abzugeben sind.
Tie Abgabe der mündlichen Aeußerungen kann bis zum ange¬
gebenen Zeitpunkte werktäglich von 8 bis 12 Uhr vormittag-
im Landratsamt in Diez , Luifcnstraße 29 erfolgen

I chsordere hierdurch alle diejenigen, die im Untcrlahn-
krcife das Zimmererhändwerkselbständig betreiben, zur Abgabe
ihrer Slcnßerung mit dem Bemerken auf, daß nur Erklärung^
die erkennen lassen, ob der Erklärende der Errichtung der
Zwangsinnung zustimmr oder nicht, gülrig suid, und daß nach
Ablauf des obigen Zeitpunktes eingehende Aeußerungen unbe¬
rücksichtigt bleiben.

Tie Abgabe einer Aentzerung ist auch sür diejenigen Zimme¬
rer erforderlich, die den Antrang ans Errichtung einer Zwangs,
innung mitunterzeichnet haben.

Der Kommissar: Steuern tzellv Landrat.

I. 6667. Diez,  den 10. September 1920
An die Magistrate in Diez , Sraffau, Bad gm « und

»te Herren Bürgermeister ver Landgemeindendes Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung ersuche ich sofort in o'. rsüo-

(icher Weise zur Kenntnis der beteiligten Zimmerer zu bringen.
Ter Landrat I . "58. : Scheuern.

I. 6782. Diez,  den 14. September 1920.
Bekanntmachung.

Das Verbot der Autofahrens an Sonn - und Feierta¬
gen  mwie zur Nachtzeit  ist für den unbesetzten Teil der
Reg .--Bez. Wiesbaden und für den Neg -Bezick Gaffel wieder
ausgehoben worden.

Tie Ortspolizeibehörden des K reifes «erden
um Weiterbckanntgabe ersucht.

Dar Landrai, I . Ztmmrrman».
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